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DIE Geschichte weist zahlreiche
Beispiele dafür auf, daß ein Tyrann unter
irgendeinem Vorwand einer wehrlosen
Minderheit — Juden, Christen oder
Mohammedanern — eine willkürliche
Sondersteuer auferlegte, um die leere Staatskasse

aufzufüllen. Wie man weiß, haben
in der neueren Zeit auch die
Nationalsozialisten diese Methode praktiziert. Es
ist aber viel zu wenig bekannt, daß auch
die Schweizerische Eidgenossenschaft
während dieses Krieges eine ähnliche
Verletzung der garantierten Rechtsgleichheit
vornahm. Die Kriegsgewinnsteuer, die im
kommenden Jahre endlich aufgehoben
wird, war die ungerechteste Steuer, die es

in unserm Bundesstaat je gegeben hat.

DIE Kriegsgewinnsteuer traf nicht
etwa, wie ihr Name das große Publikum
glauben machte, nur jene legendären
Munitionsfabrikanten, die aus dem Unglück
der Völker Millionenvermögen erraffen.
Sie war einfach eine Differenzsteuer.
Alle Firmen, die während des Krieges
mehr verdienten als vorher, hatten nach
Abzug eines bescheidenen steuerfreien
Minimums von diesem Mehrerlös 40—70 °/0
(also mit den übrigen Steuern bis
100°/o) abzuliefern. D.er arme Teufel,
der vor 1959 mit Verlust gearbeitet hatte,
wurde infolgedessen acht Jahre lang
ausgeblutet, während der glückliche
Konkurrent, dem es schon vor dem Kriege gut
ging und der deshalb viel eher in der
Lage gewesen wäre, etwas abzugeben,
keinen einzigen Rappen Kriegsgewinnsteuer
bezahlen mußte, trotzdem sein Einkommen

vielleicht ein Vielfaches betrug.

DIE volkswirtschaftlichen
Konsequenzen dieser unsinnigen Steuer sind
bekannt. Sie führte dazu, daß die Betroffenen

ihre Ausgaben künstlich aufblähten,
um nicht allzuviel abliefern zu müssen.
Viel schlimmer waren aber die
moralischen Folgen. Das ungerechte Gesetz
erbitterte' die Opfer dermaßen, daß es

loyale Eidgenossen zu Staatsfeinden
machte, auf deren Solidarität wir nie mehr
zählen können.

WIE ist es möglich, daß in unserm
Rechtsstaat ein solcher Beschluß Geltung
erhielt? Der Bundesrat gehörte sicher
nicht zu jenen, die nicht wissen, was
sie tun; aber der Bund brauchte Geld,
und so wählte er ganz einfach die
taktisch bequemste Lösung. Die maßgebenden

Wirtschaftskreise ihrerseits
unterließen es, den Geschädigten beizustehen
nach der Parole: «O heiliger Sankt
Florian, verschone unsere Häuser, zünd lieber

andere an! » Die Parlamentarier aber,
auch die rechtsstehenden, wagten nicht,
sich zu einer wirksamen Aktion
aufzuraffen, denn sie hatten keine Lust, bei
ihren Wählern in den Geruch zu kommen,
sie würden die Interessen der «
Kriegsgewinnler» vertreten.

NUN, die Kriegsgewinnsteuer wird,
wie andere unangenehme Kriegserscheinungen,

bald der Vergangenheit angehören.
Es wäre aber sehr gefährlich für die
Eidgenossenschaft, wenn die für unsere Steuerpolitik

verantwortlichen Männer auch in
Zukunft einfach den Weg des geringsten
Widerstandes wählen und willkürlich aus
wehrlosen Minderheiten Geld herauspressen

würden.
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OIL (LuscLiclrts weist calrlreiclrs lZei-
spiele àalûr aul, àall ein L^rann unter
irgendeinem Vorwand einer welrrlosen
Llindsrlreit — luden, Llrristen oder Llo-
lrammedansrn — eins willLürliclrs 8on-
dsrsteuer auferlegte, nin àis leers 8taats-
Lasse aufzufüllen. Wie man weill, LaLsn
in der neueren ?,eit aucL àis Llational-
Socialisten àiese lVletLoàe praLticisrt. Ls
ist aLsr viel cu wenig LsLannt, claL auclr
àis 8cLwsizeriscLs LidgsnossenscLakt
wäLrsnd àiesss Krieges sine äLnlicLs Ver-
lstzung àer garantierten LscLtsgleicLLeit
vornalrm. Ois Krisgsgswinnsteuer, àis iin
Lommsnclsn laLrs snàliclr aulgeLoLsn
wird, war àis ungsreclrtsste 8teuer, àis es

in unssrrn Lundssstaat je gsgeLsn Lat.

OIL Kriegsgswinnsteusr tral niclit
etwa, wie ilrr Llarns àas grolle LuLIiLum
glauLen rnaclrts, nur jene legendären lVlu-
nitionsIaLriLantsn, àis aus àern OnglücL
àer VölLsr Llillionenvermögen erraffen.
8is war einfacL sine Oillsrencstsuer.
r^Ile Lirmsn, àis wälrrsncl àss Krieges
inslrr verdienten als vorLsr, Latten nacL
VLcug eines LescLsidenen steuerfreien Kli-
niinunrs von diesem LleLrerlös 4V—70°/»
(also rnit àen üLrigen 8tsuern Lis
100^/») aLculielsrn. Oer arnre Leufsl,
àer vor 1929 nrit Verlust gearLeitet Latte,
wurde infolgedessen acLt laLre lang aus-
gsLIutst, wälrrsncl àer glücLlicLe Kon-
leurrent, dem es sclron vor àenr Kriegs gut
ging unà àer àsslralL viel slrsr in cler

Lage gewesen wäre, etwas aLcugeLsn,
Leinen einzigen Kappen Krisgsgswinnsteuer
LscaLlsn muöts, trotcdsin sein LinLom-
nren visllsicLt sin VisIIacLes Letrug.

OIL volLswirtscLaktlielren Konse-
czuencen àiessr unsinnigen 8teusr sinà Ls-
Lannt. 8ie lülrrts àacu, daö àis Lstrof-
Isnen ilrre VusgaLen LünstlicL auILlälrten,
unr nicLt allzuviel aLlielsrn zu rnüssen.
Viel sclrlinrnrsr waren aLsr àie inora-
liscLsn Lolgen. Oas ungsrecLts OesetZ

erLitterts àis Opfer dsrmallen, claö es

loyale Lidgenossen zu 8taatslsinàsn
macLts, au! deren 8olidarität wir nie inslrr
zäLIsn Lönnen.

WIL ist es nrögliclr, daö in unserm
KecLtsstaat sin solclrsr LescLluö (Leitung
srlrielt? Oer Bundesrat gelrörts siclrer
nicLt zu jenen, àie niclrt wissen, was
sie tun; aLsr àer Bund Lrauclrte Oelà,
uncl so wälrlte er ganz eiirlaclr àis taL-
tisclr Lsciuenrsts Lösung. Ois maögsLsn-
àen WirtscLaltsLrsiss ilrrsrseits unter-
liellsn es, àen Oesclräcligtsn LsizusteLsn
naclr àer Parole: « O Lsiliger 8anLt Llo-
rian, vsrsclrone unsere Lläuser, zünd lis-
der andere an! » Ois Parlamentarier aLsr,
auclr àis reclrtsstsLenclsn, wagten niclrt,
siclr zu einer wirLsanrsn ^.Ltion aufzu-
rallsn, àsnn sie Latten Leins Lust, Lei
iLrsnWäLIern in denOsrucL zu Lomnren,
sie würden àie Interessen àer «Kriegs-
gswinnlsr» vertreten.

LKIl^l, die Krisgsgswinnsteuer wird,
wie andere unangsneLms KrisgserscLsinun-
gen, Laid der VergangsnLeit angslrören.
Ls wäre aLsr ssLr gslälrrliclr für die Lid-
genosssnsclralt, wenn die lür unsers 8tsusr-
politiL vsrantwortliclrsn Vlännsr aucL in
LuLunIt einIacL den Weg des geringsten
Widerstandes wälrlsn und willLürlicL aus
wslrrlosen VlindsrLeitsn Osld Lsrauspres-
sen würden.
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